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Sanierung des Bestandsgebäudes sowie die Errichtung des 
Erweiterungsbaus an der Eduard-Mörike-Schule im Zuge des Ausbaus der 
Ganztagsbetreuung 
 
Beschlussvorschlag: 
1) Die Darstellung des Sachverhaltes wird zur Kenntnis genommen. Der in der Anlage 
dargestellten Planung wird zugestimmt. Vorbehaltlich der Bestandskraft des Haushalts 2026 
wird die Verwaltung beauftragt, die Sanierungs- und Umbauarbeiten am Bestandgebäude 
fortzusetzen sowie die Planung des Erweiterungsbaus weiterzuführen und nach Abschluss der 
Planung diese baulich umzusetzen. Die notwendigen Mittel sollen in die Haushaltsplanung 2026 
aufgenommen werden. Der Beschluss zur baulichen Umsetzung der Erweiterungsmaßnahme 
erfolgt unter der Voraussetzung der Bewilligung der hierfür beantragten Fördermittel.   
 
2) Vorbehaltlich der Bestandskraft des Haushalts 2026 wird gemäß §5 (3) der 
Zuständigkeitsordnung vom 26.11.2025 für die Baumaßnahme eine Budgetfreigabe zur  
Ausschreibung in Höhe der im Haushalt 2026 vorgesehenen Mittel erteilt. Sofern durch die 
jeweilige Beauftragung das bewilligte Gesamtbudget nicht zu überschreiten droht, gilt die 
Zustimmung als erteilt. 
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Sachverhalt: 
Wie bereits in den Verwaltungsvorlagen 114/20 sowie 375/24 dargestellt laufen derzeit die 
Bauarbeiten der Sanierung und des Umbaus des Bestandsgebäudes an der Eduard -Mörike-
Schule sowie die Planung des Erweiterungsbaus. Ziel der Baumaßnahmen ist die Herstellung und 
Neuordnung der Räumlichkeiten, die zur Umsetzung des kommenden Rechtsanspruchs auf einen 
OGS-Betreuungsplatz im Konzept „Klasse gleich Gruppe“ erforderlich sind. 
 
Beschreibung der Baumaßnahme 
Die Gesamtmaßnahme umfasst den Erweiterungsneubau als eingeschossigen Anbau (BGF: 810 
m²) für die zukünftige Unterbringung der Mensa und des gemeinsamen Teambereichs für Schule 
und OGS samt den erforderlichen Nebenräumen (Baukörper D) sowie den Umbau und die 
Sanierung im Gebäudebestand (Baukörper A, B, C) mit einer BGF von 3125 m², die im beigefügten 
Lageplan dargestellt sind. Die umfänglichen Arbeiten im Sanierungsbereich konzentrieren sich im 
Wesentlichen auf Baukörper A und schließen neben der Kernsanierung eine Neuaufteilung der 
Klassen- und Betreuungsräume zur Umsetzung des pädagogischen Schulkonzeptes mit ein. Die 
neueren Baukörper B und C erfahren lediglich kleinere Maßnahmen aufgrund des 
Gebäudeanschlusses und von Brandschutzanforderungen sowie den Umbau der bestehenden 
Mensa und des Lehrerzimmers in Unterrichtsräume nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus. 
Zur Umsetzung der barrierefreien Erschließung wird eine Aufzugsanlage an Bauteil A angebaut. 
Die vorgesehene Raumaufteilung der Baukörper kann den beigefügten Grundrissen entnommen 
werden. Aufgrund des Erweiterungsneubau ist die Freianlagenplanung mit Zuwegungen, 
Entfluchtungen und Entwässerung ganzheitlich zu betrachten.  
 
Sachstand der Baumaßnahme  
Nachdem im ersten Quartal 2025 die Ersatzcontaineranlage in Betrieb genommen und der 
Umzug der Bestandsklassen aus Bauteil A stattgefunden hat laufen derzeit die Rückbau - und 
Sanierungsarbeiten im Bestandsgebäude. Bauteil B und C sind während der Arbeiten in Bauteil A 
weiterhin in Betrieb. Bei den Arbeiten handelt es sich zunächst um den Teilrückbau im 
Innenbereich und um den Ausbau dort befindlicher Schadstoffe, was zur Vorbereitung der 
weiteren Arbeiten, insbesondere der anstehenden Betonsanierung der Geschossdecken, 
erforderlich ist. Die Vergaben für die weiteren Arbeiten werden derzeit durchgeführt bzw. 
vorbereitet. Der Beginn der Betonsanierung ist im zweiten Quartal 2026 vorgesehen. 
 
Die Sanierungsarbeiten gestalten sich entgegen den bisherigen Annahmen auf Basis der 
Probeöffnungen aufwendiger. Zudem ist eine Massenmehrung aufgrund der höheren Anzahl an 
Kassetten (Stichwort: Oberflächenvergrößerung) gegeben. Die Anhaftungen sind vermehrt 
derart stark, dass die Arbeiten mit Stemmhämmern die Deckenkonstruktion so stark perforieren, 
dass bei der anschließenden Betonsanierung Mehrmengen zur Behebung größerer Ausbrüche 
erwartbar sind. Derzeit wird zur Beschleunigung der Arbeiten ein alternatives Verfahren 
(Sandstrahlen) angewendet. Dadurch kann die Substanz der Decke besser geschützt werden, 
und die Arbeiten lassen sich nachweislich beschleunigen sowie wirtschaftlicher gegenüber 
einem Fortführen des ursprünglich vorgesehenen Verfahrens gestalten. 
 
Der Bauantrag für den Erweiterungsbau wurde Ende 2025 eingereicht. Das 
Genehmigungsverfahren läuft. Parallel hierzu erfolgt die Ausführungsplanung und die 
Vorbereitung der Vergaben. Der Baubeginn soll hier im 4. Quartal 2026 erfolgen. Im ersten 
Quartal 2026 werden das Baufeld für den Kampfmittelräumdienst vorbereitet und notwendige 
Rodungsarbeiten durchgeführt. Mit der Bauantragstellung wurde seitens der Bauordnung keine 
Entwässerungsplanung bzw. kein Entwässerungsgesuch gefordert. Dennoch ist diese für die 
Auslegung und Dimensionierung der Entwässerung des Erweiterungsneubaus sowie für die 
Integration in das bestehende Abwassergefüge wichtig. Demnach ist die Planung hierzu noch 
nicht vollends abgeschlossen. Darüber hinaus wird noch ein Überflutungsnachweis eingereicht, 
sodass die Planung abgeschlossen werden kann. 
 
Termine und weiterer Ablauf 
Die Zeitschiene für den Sanierungsbau und den Erweiterungsbau ist getrennt voneinander zu 
betrachten, entsprechend einer bauabschnittsbezogenen Aufteilung. Der Erweiterungsbau ist 
dabei gemeinsam mit den Freianlagen zu bewerten, während der Sanierungsbau im 
Zusammenhang mit der Standzeit der Containeranlage betrachtet werden muss. 
 
Baukörper A (Sanierungsbau) 
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Die erschwerten Bedingungen im Zusammenhang mit dem Rückbau und der 
Schadstoffsanierung an der Kassettendecke haben zu einer erheblichen Bauzeitverlängerung 
geführt. Die Betonsanierung kann erst nach Abschluss der Abbrucharbeiten beginnen, da hierfür 
vollständige Baufreiheit erforderlich ist. Der bisher geplante Fertigstellungstermin des 
Sanierungsbaus im November 2026 kann daher nicht eingehalten werden. Zum jetzigen 
Zeitpunkt ist von einer Bauzeitverlängerung von rund sechs Monaten auszugehen. 
 
Baukörper D (Erweiterungsbau) 
Die Gesamtfertigstellung des Projekts ist im ersten Quartal 2028 vorgesehen. Die terminliche 
Planung orientiert sich an den derzeitigen Fortschritten im Erweiterungsbau. 
 
Aufgrund der Komplexität des Bauvorhabens, der aufeinander aufbauenden Arbeitsschritte 
sowie der Abhängigkeiten zwischen Neubau, Gebäudeanschluss und Freianlagen verbleibt 
jedoch ein zeitliches Risiko. Dieses Risiko wird fortlaufend beobachtet und bewertet. Um den 
Fertigstellungstermin zu sichern, werden zudem kontinuierlich Optimierungspotenziale geprüft. 
Dazu zählen die Verschachtelung geeigneter Vorgänge zur Parallelisierung von Abläufen sowie 
die Identifizierung und Umsetzung weiterer Beschleunigungsmaßnahmen. Vor diesem 
Hintergrund erscheint das gesteckte Ziel eines Abschlusses im ersten Quartal 2028 aus heutiger 
Sicht grundsätzlich erreichbar. 
 
 
Kostenentwicklung 
Zu Beginn des Projektes in den Jahren 2019/2020 beliefen sich die ursprünglich geschätzten 
Kosten auf ca. 250.000 € brutto für den Sanierungsbau und ca. 2.650.000 € brutto für den 
Erweiterungsneubau. Zum Projektstart war zunächst nur ein Architekturbüro beauftragt, 
welches die Projektgrundlagen und die Vorplanung ausgearbeitet hat. Die ersten 
Kostenschätzungen insbesondere im Bereich Technische Gebäudeausrüstung (TGA) stellten 
daher Grobkostenschätzungen dar. Im Jahr 2020 umfassten die ursprünglich formulierten 
Planungsziele lediglich geringfügige Eingriffe in die Bausubstanz zur Neuorganisation der 
Räumlichkeiten sowie Renovierungsarbeiten.  
 
Im Zuge der Bestandsaufnahme wurden gravierende Mängel in der Bausubstanz festgestellt, 
wodurch eine Kernsanierung des Innenbereichs erforderlich wurde und dementsprechend 
kostentreibend wirkte. Zusätzlich wurde zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs die Errichtung 
eines Interimsgebäudes notwendig. Weiterhin erfolgte aufgrund festgestellter Mängel an der 
Dacheindeckung eine Dacherneuerung (bereits Anfang 2024 ausgeführt). Darüber hinaus wird 
zur Sicherstellung der barrierefreien Erreichbarkeit des Obergeschosses eine Aufzugsanlage an 
den Baukörper A angedockt. 
 
Für den Baukörper D wurden im Rahmen einer Konzeptstudie (September 2020) erste 
Grobkosten für die Kostengruppen 300 und 400 ohne Beteiligung von Fachplanern ermittelt. 
Diese Prognosen wurden in den Jahren 2023 und 2024 fortlaufend angepasst, jeweils 
entsprechend dem aktuellen Planungsstand und dem Baupreisindex. Aus der Konzeptstudie 
entwickelte sich die nun zur Ausführung vorgesehene Entwurfsplanung. Die seit Juli 2025 
vorliegende Kostenberechnung enthält jetzt auch die Budgetansätze für die Außenanlagen. 
 
 
Verzögerung und Baupreissteigerung 
Die Planungsphase hat sich insbesondere durch die Erweiterung des Leistungsumfangs, die 
Feststellung unerwarteter Bauschäden, die nachträgliche Einbindung zusätzlicher Fachplaner 
und die Abstimmungen zu neuen funktionalen Anforderungen deutlich verlängert. Parallel führte 
das Flutereignis von 2021 zu einer weiteren Verzögerung. Diese zeitliche Verschiebung führte 
dazu, dass das Projekt über mehrere Jahre (2020–2025) hinweg geplant und fortgeschrieben 
werden musste. Mit der verlängerten Planungsdauer traten auch deutliche Kostensteigerungen 
infolge der allgemeinen Baupreisentwicklung auf. Die Baukosten wurden mehrfach an die jeweils 
aktuellen Baupreisindizes angepasst.  
 
Neben den projektspezifischen Faktoren haben auch äußere Einflüsse auf den Bausektor die 
Kostenentwicklung maßgeblich beeinflusst. Insbesondere durch den Ukraine-Konflikt und 
geopolitische Unsicherheiten 
kam es zu steigenden Energiepreisen und hohen Transportkosten. Der anhaltende Mangel an 
qualifizierten Arbeitskräften im Bauwesen führte zu erhöhten Lohnkosten und längeren 
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Ausführungszeiten. Diese allgemeinen Rahmenbedingungen führten zu einer signifikanten 
Erhöhung der Bau- und Baunebenkosten im gesamten Zeitraum. Im Zeitraum von Beginn 2019 
bis zum 4. Quartal 2025 beträgt allein die Steigerung des Baukostenindex nach BKI 51,3 Prozent.  
Die vorgelegten Kostenberechnungen spiegeln den derzeitigen Kostenstand wider.  
 
Kostenberechnung 
Die aktuellen Berechnungen (Stand Q3/2025) und die Aufträge zur Ersatzcontaineranlage 
ergeben folgende Werte: 
- Baukörper A (Sanierung): ca. 3,5 Mio. € brutto 
- Baukörper D (Erweiterungsneubau): ca. 4,3 Mio. € brutto 
- Temporärer Ersatzcontainerbau: ca. 0,7 Mio. € brutto 
 
Damit ergeben sich Gesamtkosten von rund 8,5 Mio. € brutto für beide Baukörper. Gegenüber der 
ursprünglichen Schätzung ergibt sich somit eine deutliche Kostensteigerung, die sich sowohl aus 
der Erweiterung des notwendigen Leistungsumfanges als auch aus der allgemeinen 
Baukostenentwicklung erklärt.  
 
Insbesondere der nach der genauen Betrachtung gestiegene baulich Umfang im Sanierungsbau 
führt zu einer deutlichen Kostensteigerung. Ursachen hierfür sind insbesondere die notwendige 
Schadstoff- und Betonsanierung, die Erneuerung des Daches sowie weitere bauliche 
Anpassungen und Wiederherstellungsarbeiten. Zusätzlich sind die Kosten zur Aufrechterhaltung 
des Schulbetriebs über die Ersatzcontaineranlage als Bestandteil der Gesamtmaßnahme zu 
berücksichtigen. 
 
Auch der Erweiterungsbau weist höhere Kosten aufgrund zusätzlicher TGA-Leistungen, der PV-
Anlage sowie der erforderlichen Außenanlagen einschließlich Parkplatzflächen auf, die im 
Rahmen der Baugenehmigung umgesetzt werden müssen. Zudem sind küchentechnische 
Anlagen im Umfang von rund 200.000,00 € enthalten, die jedoch eher den Einrichtungskosten 
als den eigentlichen Baukosten zuzuordnen sind. 
 
Wesentliche Kostenänderungen im Überblick: 
- Temporärer Ersatzcontainerbau: + ca. 600.000,00 € 
- Schadstoffsanierung (Baukörper A): + ca. 250.000,00 € 
- Mehrkosten Schadstoffsanierung (Baukörper A): + ca. 450.000,00 € 
- Betoninstandsetzung (Baukörper A): + ca. 310.000,00 € 
- Baukonstruktionskosten (Baukörper A): + ca. 870.000,00 € 
- TGA (Baukörper A): + ca. 670.000,00 € 
- TGA (Baukörper D, exkl. PV-Anlage): + ca. 671.000,00 € 
- PV-Anlage (Baukörper D): + ca. 50.000,00 € 
- Außenanlagen inkl. Parkplatzfläche: + ca. 135.000,00 € 
- Baunebenkosten: + ca. 810.000,00 € 
 
Insgesamt zeigt sich, dass die aktuelle Kostenprognose den gegenwärtigen Planungsstand sowie 
die Marktentwicklung im Bausektor realistisch widerspiegelt. Bis zur endgültigen Vergabe der 
Bauleistungen ist mit einer weiteren moderaten Kostensteigerung zu rechnen. Weiterhin handelt 
es sich um den Stand einer Kostenberechnung. Die tatsächlichen Baukosten können hiervon 
naturgemäß weiterhin um +/- 10 bis 20% abweichen. Kostenunsicherheiten bestehen vor allem 
im Bereich der Bestandssanierung und der Planung der Außenanlagen. Hier können weitere 
Maßnahmen im Zusammenhang mit dem ausstehenden Überflutungsnachweis erforderlich 
werden. In den genannten Kosten sind hierfür keine Risikozuschläge enthalten. Darüber hinaus 
wird es für bei den Mietkosten der Ersatzcontaineranlage in Abhängigkeit der verlängerten 
Bauzeit zu Mehrkosten aufgrund der längeren Nutzungsdauer kommen. Diese Mehrkosten sind 
noch nicht abschließend bepreist und in der kostenaussage noch nicht enthalten.  
 
 
Fördermittel/Förderantrag 
Für den Baukörper D (Erweiterungsneubau) wurde im Dezember 2024 ein Antrag auf Gewährung 
einer Zuwendung im Rahmen der Förderrichtlinie Ganztagsausbau für Kinder im Grundschulalter 
gestellt. Der ursprüngliche Antrag umfasste Fördermittel in Höhe von rund 2,289 Mio. € brutto. 
Im November 2025 wurde hierzu ein Änderungsantrag zum Hauptantrag nachgereicht. 
Grundlage bildet die Kostenberechnung vom Juli 2025 mit Gesamtkosten von etwa 4,3 Mio. € 
brutto. Der geänderte Antrag sieht nun Fördermittel in Höhe von rund 3,042 Mio. € brutto vor. Die 
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Bewilligung der beantragten Fördermittel steht derzeit noch aus, wurde aber von der 
Bezirksregierung bereits in Aussicht gestellt. 
 
Bewertung 
Ein Abbruch oder eine Unterbrechung der Baumaßnahmen ist wirtschaftlich und funktional nicht 
vertretbar. Die Baumaßnahmen befinden sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. 
Bodenbeläge, Estrich und Türen wurden zurückgebaut, die Decken im Obergeschoss 
schadstoffsaniert, und teilweise wurde Innenputz entfernt. Die technische Gebäudeausrüstung 
wurde fast vollständig zurückgebaut. Der Sanierungsbau ist notwendig, um die räumlichen 
Kapazitäten der Schule dauerhaft wiederherzustellen. Die temporäre Containeranlage sichert 
zwar den Schulbetrieb, verursacht jedoch laufend Kosten. Bei einem Baustopp wäre das Gebäude 
nicht nutzbar, die Standzeit der Containeranlage müsste verlängert werden und – bei steigenden 
Schülerzahlen – wäre möglicherweise sogar eine Erweiterung der Containeranlage erforderlich. 
 
Der Erweiterungsbau ist für die Offene Ganztagsbetreuung zwingend notwendig und für die 
zukünftige Nutzung der Eduard-Mörike-Schule, auch im Hinblick auf den bevorstehenden 
Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz, unerlässlich. Der Bauantrag zur baulichen Maßnahme 
wurde eingereicht, und die weiteren Leistungsphasen schließen nahtlos an. Durch die Förderung 
des Erweiterungsbaus mit einer Fördersumme von rund 3,042 Mio. € und der bereits 
entstandenen Kosten für die Planung sowie der zusätzlichen Kosten bei einer Einstellung der 
Baumaßnahme wäre hierdurch keine wesentliche Einsparung zu erwarten. 
 
Haushalt  
Die Mittel für die Gesamtbaumaßnahme werden im Haushalt unter Produkt 011111203, 
Kostenstelle 60100000, Sachkonto 09110002, IV 19AIB022 geführt. Dort waren im 
Doppelhaushalt 2024/2025 zusätzlich zu den bis Ende 2023 verausgabten Mittel in Höhe von 
0,263 Mio. € und einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 0,700 Mio. € für 2024 2,500 Mio. 
€, für 2025 1,180 Mio. € und für 2026 0,500 Mio. € vorgesehen. Dies entsprach einer 
Gesamtsumme von 5,143 Mio. €, was dem damaligen Kostenstand der Baumaßnahme auf 
Grundlage der Kostenschätzung aus 2023 entsprach. Fördermitteleinnahmen in Höhe von 2,290 
Mio. € waren in 2025 bereits im Haushaltsplan vorgesehen. 
 
Die Mittel für die gestiegenen Baukosten, die nun im Zuge der Kostenberechnung nach DIN 276 
vorliegen, sind in der Aufstellung der Planung für 2026 wie folgt vorgesehen: 
 
Verausgabungen bis Ende 2025:  1,445 Mio. € 
Ermächtigungsübertragung:  1,700 Mio. € 
eingeplante Mittel in 2026:  2,650 Mio. € 
eingeplante Mittel in 2027:  2,000 Mio. € 
Summe:    7,795 Mio. € 
 
Die darüber hinaus erforderlichen Mittel (nach derzeitigem Kostenstand ca. 705.000 €) sind im 
Haushaltsaufstellungsverfahren für den Haushalt 2027 zu berücksichtigen. 
 
Für 2026 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,000 Mio. € geplant. 
 
Dem stehen folgende, geplante Fördermitteleinnahmen entgegen: 
 
eingeplante Fördermitteleinnahmen in 2026:  1,080 Mio. € 
eingeplante Fördermitteleinnahmen in 2027:  1,962 Mio. € 
(hiervon sind 752 T€ noch nicht im Haushaltsentwurf 2026 berücksichtigt)  
Summe:      3,042 Mio. € 
 
Der Eigenanteil der Stadt an der Baumaßnahme mit Gesamtkosten von 8,5 Mio. € beträgt 
demzufolge 5,458 Mio. €. Für die Vergabe der Aufträge ist eine entsprechende 
Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. 
 
Budgetfreigabe 
Gemäß §5 (3) der Zuständigkeitsordnung vom 26.11.2025 kann der Bau- und Vergabeausschuss 
für Einzelmaßnahmen oder Projekte gem. Abs. 1 oder 2 des § 5 vorab Budgetfreigaben zur 
Ausschreibung erteilen. Sofern die jeweilige Beauftragung das vorab bewilligte Budget nicht 
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überschreitet oder durch die Beauftragung das jeweilig bewilligte Gesamtbudget nicht zu 
überschreiten droht, gilt die Zustimmung als erteilt.  
 
Zur Vereinfachung der Vergaben bzw. zur Vermeidung von Störungen des Bauablaufes durch 
den längeren Zeitbedarf zur Einholung der Zustimmung des Ausschusses im Einzelfall soll dies im 
laufenden Bauvorhaben zur Anwendung kommen. Die veranschlagten Gesamtkosten der 
Baumaßnahme liegen hierbei entsprechend der aktuellen Kostenberechnung bei 8,5  Mio. €.  
 
Im Haushaltsentwurf 2026 sind für die Baumaßnahme nach der oben dargestellten 
Zusammenstellung 7,795 Mio. € vorgesehen. Die Budgetfreigabe kann daher nur auf diesen 
Betrag begrenzt und unter dem Vorbehalt der Bestandskraft des Haushalts 2026 erteilt werden. 
Dies vor dem Hintergrund, dass das aufgeführte Budget aktuell (noch) nicht zur Verfügung steht, 
sondern vielmehr Bestandteil des Haushaltsentwurfes 2026 bzw. 2027 sein wird.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die ausstehenden Mittel werden unter Produkt 011111203, Kostenstelle 60100000, Sachkonto 
09110002, IV 19AIB022 „Errichtung OGS Eduard-Mörike-Schule“ vorbehaltlich der Bestandskraft 
des Haushaltsplans sowie der Bewilligung der Fördermittel wie folgt in die Haushaltsplanung 
2026 aufgenommen: 
2026: 2,650 Mio. €, eingeplante Fördermitteleinnahmen: 1,080 Mio. € 
2027: 2,000 Mio. €, eingeplante Fördermitteleinnahmen: 1,2105 Mio. € 
Die darüber hinaus erforderlichen Mittel (nach derzeitigem Kostenstand ca. 705.000 €) sowie die 
zusätzlich geplanten Fördermitteleinnahmen (752.000 €) sind im 
Haushaltsaufstellungsverfahren für den Haushalt 2027 zu berücksichtigen. 
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
Die Abwicklung der baulichen Maßnahmen erfolgt durch externe Planungsbüros in Verbindung 
mit dem Technischen Gebäudemanagement. Die Abwicklung der schulorganisatorischen 
Maßnahmen und Sicherstellung der Einrichtung erfolgt durch das Amt für Schulen, Sport und 
Kultur. 
 
 
 
 
Anlagen: 
Bestandsgebäude Bauteile ABC-Grundriss EG, KG 
Bestandsgebäude Bauteile ABC-Grundriss OG 
Erweiterungsbau Bauteil D-Dachaufsicht 
Erweiterungsbau Bauteil D-Grundriss EG 
Erweiterungsbau Bauteil D-Schnitte, Ansichten 
Lageplan Lageplan ABCD 
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